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(auszugsweise) 
 
….. 
 
§ 3. 
 
(1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gehen alle 
Vermögenschaften und Rechte auf den Fonds über, die der Bund durch 
die Abwicklung jener Hilfsmaßnahmen, die die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Rahmen ihres Europäischen Wiederaufbauprogrammes (European 
Recovery Program - ERP ) Österreich gewährt haben, erworben hat 
( ERP -Mittel) und die dem Bund im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes zustehen. Diese sind insbesondere: 
  a) Die Guthaben der im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen der 
     österreichischen Bundesregierung und der Regierung der 
     Vereinigten Staaten von Amerika über wirtschaftliche 
     Zusammenarbeit vom 2. Juli 1948 errichteten Konten. 
  b) Die von der Oesterreichischen Nationalbank treuhändig für den 
     Bund (Bundesministerium für Finanzen) übernommenen 
     Wechselforderungen für Aufbaukredite samt Anhang. 
  c) Die dem Bund unmittelbar oder über Kreditinstituten 
     mittelbar zustehenden Forderungen aus gewährten Aufbaukrediten 
     samt Anhang. 
  d) Die dem Bund zustehenden Ansprüche und Forderungen aus sonstigen 
     Krediten und aus Treugaben, die aus ERP -Mitteln gewährt worden 
     sind, samt Anhang. 
  e) Das Recht, Kredite zu gewähren, die gemäß § 82 
     Nationalbankgesetz 1955, BGBl. Nr. 184, seitens der 
     Oesterreichischen Nationalbank durch Eskontierung von 
     Finanzwechseln, die vom Kreditwerber beigebracht werden, nach 
     Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 2 zu finanzieren sind. 
  (2) Die Summe der gemäß Abs. 1 lit. e gewährten Kredite darf 
jeweils den seinerzeit von der Bundesschuld bei der Oesterreichischen 
Nationalbank abgeschriebenen Betrag von 341 955 045 € zuzüglich der 
jeweils für neue Kredite verfügbaren Zinsenüberschüsse nicht 
übersteigen. Die Summe der Wechselbeträge, die von der 
Oesterreichischen Nationalbank bisher für Aufbaukredite und jeweils 
für Fondskredite eskontiert wurden oder deren Eskontierung hiefür 
zugesagt wurde, ist auf den vorgenannten Rahmen anzurechnen. 
  (3) Die in § 2 Z. 2, 3 und 4 sowie die in Abs. 1 lit. a bis d 
bezeichneten Vermögenschaften und Rechte werden im folgenden 
Eigenblock und das in Abs. 2 bezeichnete Vermögen im folgenden 
Nationalbankblock genannt. 
  (4) Sonstige Einzelheiten, betreffend den Nationalbankblock, 
insbesondere über die Aufteilung und Verwendung der Zinsen hieraus 
für die Bildung einer Verlustreserve und über ihre Verwendung für 
Kredite, sind durch Vertrag zwischen dem Fonds und der 
Oesterreichischen Nationalbank zu regeln. 
  (5) Der Fonds ist verpflichtet, die Verluste abzudecken, die der 
Oesterreichischen Nationalbank ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
aus der bisherigen und künftigen Eskontierung von Finanzwechseln im 
Sinne des § 82 des Nationalbankgesetzes 1955 (Aufbauwechsel) 
entstehen und die die im Abs. 4 genannte Verlustreserve 
überschreiten. Durch diese Verpflichtung wird die im § 82 Abs. 2 
Nationalbankgesetz 1955 genannte Haftung des Bundes ersetzt. Die 
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bisher vom Bund gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
30. März 1949, BGBl. Nr. 101, betreffend die Übernahme einer Haftung 
durch die Republik Österreich, übernommenen Haftungen erlöschen mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. 
 
…. 
 
  § 8. 
 
  (1) Die ERP -Kreditkommission hat sich und den Fachkommissionen eine 
   Geschäftsordnung zu geben. 
  (2) Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu bestimmen 
  die Art der Einberufung der Sitzungen und die Wahl des Vorsitzenden 
  der ERP -Kredit-Kommission, 
  daß die ERP -Kreditkommission ihr Recht der Entscheidung über die 
  Zustimmung des Fonds zu Anträgen auf Gewährung von Krediten auf dem 
  Gebiet des Agrar- und Tourismussektors sowie auf Gewährung von 
  Krediten auf dem Gebiet des Verkehrssektors, der in den 
  Wirkungsbereich des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft 
  und Verkehr fällt, an je eine Fachkommission und zu Anträgen auf 
  Gewährung sonstiger Mittelkredite an Unterausschüsse der 
  ERP -Kreditkommission, sofern deren Entscheidung einstimmig 
  getroffen wird, delegiert, 
  daß der Vorsitz in der Fachkommission für Kredite auf dem Gebiet 
  des Agrar- und Tourismussektors dem Bundesministerium für 
  wirtschaftliche Angelegenheiten und in der Fachkommission für 
  Kredite auf dem Gebiet des Verkehrssektors dem Bundesministerium 
  für öffentliche Wirtschaft und Verkehr obliegt, 
  daß die Fachkommissionen aus einem Vertreter des den Vorsitz in der 
  Fachkommission führenden Bundesministeriums, des Bundeskanzleramtes 
  und aus sechs von der Bundesregierung zu bestellenden Personen, die 
  die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 letzter Satz erfüllen, und in 
  beratender Eigenschaft aus einem Vertreter der Oesterreichischen 
  Nationalbank zu bestehen haben, 
  daß die Fachkommissionen ihre Beschlüsse mit einfacher 
  Stimmenmehrheit der Mitglieder, die sich an der Abstimmung 
  beteiligen, fassen, daß jedoch im Falle der Stimmengleichheit die 
  Stimme des Vorsitzenden entscheidet, 
  daß die Mitglieder der ERP -Kreditkommission berechtigt sind, 
  Auskünfte über die von der Geschäftsführung gemäß den Bestimmungen 
  des Treuhandvertrages (§ 13 Abs. 2) bei den Kreditinstituten 
  eingeholten Unterlagen über gewährte Kleinkredite zu verlangen, 
  sowie inwieweit Unterausschüsse für andere Angelegenheiten 
  eingesetzt oder Experten zu den Sitzungen der Kommissionen 
  beigezogen werden können. 
  (3) Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung der 
Bundesregierung. 
 
…. 
 
       III. 
                   Jahresprogramm und Richtlinien. 
§ 10. 
 
  (1) Die Geschäftsführung hat bis Ende Oktober eines jeden Jahres 
ein Jahresprogramm für das kommende Wirtschaftsjahr zusammen mit 
einer Stellungnahme des Bundesministers für Finanzen dazu und einem 
Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank über die Auswirkungen 
des Jahresprogrammes auf die Währungslage der Bundesregierung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
  (2) In dem Jahresprogramm ist unter Bedachtnahme auf die in Abs. 1 
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genannten Unterlagen und auf den vordringlichen Investitionsbedarf 
der österreichischen Wirtschaft, der nach seinen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu beurteilen ist, das 
ziffernmäßige Ausmaß der im kommenden Wirtschaftsjahr einzusetzenden 
Fondsmittel und ihre Aufteilung auf die einzelnen Zweige der 
Wirtschaft festzusetzen. Im Jahresprogramm ist auch festzusetzen, 
welche sonstigen Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 der Fonds neben der 
Gewährung von Investitionskrediten treffen kann. 
  (3) Hat die Bundesregierung bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
eines Wirtschaftsjahres kein Jahresprogramm für das neue 
Wirtschaftsjahr genehmigt, so kann die Geschäftsführung bis zur 
Genehmigung des Jahresprogrammes durch die Bundesregierung, längstens 
jedoch auf die Dauer von drei Monaten, die Geschäfte des Fonds unter 
Zugrundelegung eines monatlichen Rahmens von einem Zwölftel jenes 
Jahresprogrammes führen, das sie der Bundesregierung gemäß Abs. 1 
vorgelegt hat. Darüber hinaus darf der Fonds bis zur Genehmigung des 
Jahresprogrammes durch die Bundesregierung nur solche Leistungen 
erbringen, zu denen der Fonds auf Grund bereits eingegangener 
rechtsverbindlicher Zusagen verpflichtet ist. 
  (4) Das Wirtschaftsjahr des Fonds ist mit dem Kalenderjahr ident. 
Es beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 
 
….. 
 
§ 12. 
 
  (1) Der Zinssatz, zu dem die Kredite des Fonds zu gewähren und zu 
dem die Finanzwechsel durch die Oesterreichische Nationalbank zu 
eskontieren sind, ist von der Geschäftsführung einheitlich so 
festzusetzen, daß er in der Regel den Zinssätzen des Kapitalmarktes 
nahekommt. Vor Festsetzung des Zinssatzes ist die Oesterreichische 
Nationalbank zu hören. 
  (2) Für bestimmte Arten von Investitionen, die in einzelnen 
Teilbereichen der Wirtschaft im Interesse einer gesunden 
wirtschaftlichen Entwicklung eindeutig wünschenswert sind, kann ein 
abweichender Zinssatz festgesetzt werden, wenn der Ertrag dieser 
Arten von Investitionen den gemäß Abs. 1 festgesetzten Zinssatz nicht 
zuläßt. 
  (3) Die Entscheidung der Geschäftsführung gemäß Abs. 1 und 2 über 
den Zinssatz, bedarf der Genehmigung der Bundesregierung. 
 
….. 
 
§ 17. 
 
  (1) Der Fonds hat der Kreditunternehmung (Anm.: jetzt: 
Kreditinstitut), die ein Ansuchen gemäß § 14 Abs. 2 oder § 16 
gestellt hat, mitzuteilen, ob und unter welchen Bedingungen und 
Auflagen der Gewährung oder Abänderung eines Investitionskredites 
zugestimmt wird. 
  (2) Aus einer Mitteilung gemäß Abs. 1 erwirbt mit Ausnahme des 
Kreditinstitutes, an die sie gerichtet ist, niemand ein Recht. 
  (3) Anläßlich einer Mitteilung gemäß Abs. 1 hat der Fonds der 
Oesterreichischen Nationalbank unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 3 Abs. 2 mitzuteilen, ob der Kredit aus den 
Mitteln des Eigenblocks oder des Nationalbankblocks zu finanzieren 
ist. 
  
….. 
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  VI. 

                      Abwicklung und Kontrolle. 
§ 20. 
 
  (1) Das ermächtigte Kreditinstitut hat entsprechend den 
Bestimmungen des Treuhandvertrages und des Kreditvertrages die 
Abwicklung des Investitionskredites mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes durchzuführen und insbesondere seine 
bestimmungsgemäße Verwendung sowie die Einhaltung der Bedingungen und 
Auflagen des Kreditvertrages einschließlich der Rückzahlungen und 
Zinsenzahlungen zu überwachen und alle außergerichtlichen und 
gerichtlichen Maßnahmen zur Einbringung der Kreditforderung zu 
ergreifen. 
  (2) Ausgenommen im Zuge eines gerichtlichen Ausgleichs- oder 
Zwangsausgleichsverfahrens darf der Fonds bei sonstiger Ungültigkeit 
keinem Nachlaß von Forderungen aus Investitionskrediten zustimmen. 
Entscheidungen des Fonds über eine Zustimmung zu einem 
Forderungsnachlaß während eines gerichtlichen Ausgleichs- oder 
Zwangsausgleichsverfahrens, zur Veräußerung von bestellten 
Sicherheiten außerhalb eines Exekutions- oder Konkursverfahrens oder 
über sonstige Einbringungsmaßnahmen, deren Entscheidungen sich der 
Fonds in den Treuhandverträgen vorbehalten hat, hat die 
Geschäftsführung im Einvernehmen mit der Oesterreichischen 
Nationalbank zu treffen; hievon sind je nach ihrem Wirkungsbereich 
die ERP -Kreditkommission oder die Fachkommissionen in Kenntnis zu 
setzen; sofern der Forderungsnachlaß oder der Veräußerungsverlust 
oder der Verlust aus einer sonstigen Einbringungsmaßnahme bei Groß- 
oder Mittelkrediten mehr als 20 vom Hundert oder mehr als 
36 340 € beträgt, bedarf die Zustimmung hiezu der Genehmigung durch 
die Bundesregierung. 
  (3) Der Fonds darf Eigentum im Zusammenhang mit der Verwertung von 
bestellten Pfandrechten oder Rechten aus sonstigen Sicherheiten nur 
im Zuge eines Ausgleichs- oder Konkursverfahrens und insoweit 
erwerben, als dies die ausschließliche Möglichkeit bietet, sich vor 
dem Verlust des überwiegenden Teiles seiner Forderung zu schützen. 
Solcherart erworbenes Eigentum ist ehestens im Wege einer 
freiwilligen Versteigerung zu veräußern. 
 
….. 
 
§ 23. Verwaltungsaufwand und Befreiung von Abgaben. 
 
  (1) Der Verwaltungsaufwand des Fonds ist aus Fondsmitteln zu 
bestreiten. 
  (2) Ein Voranschlag des voraussichtlichen Verwaltungsaufwandes, der 
im jeweiligen Wirtschaftsjahr zur Erfüllung der Aufgaben des Fonds 
notwendig ist, ist von der Geschäftsführung der ERP-Kreditkommission 
zur Beschlußfassung vorzulegen. Der Beschluß bedarf der Genehmigung 
der Bundesregierung. 
  (3) Der Fonds ist von den bundesgesetzlich geregelten Abgaben, den 
Bundesverwaltungsabgaben sowie den Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren befreit, soweit sich diese Abgaben und 
Gebühren aus der Erfüllung der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Aufgaben des Fonds ergeben. 
  (4) Werden gemäß § 3 Abs. 1 lit. e ausgestellte Finanzwechsel 
prolongiert oder an Stelle einer Prolongation neu ausgestellt, so 
sind die prolongierten oder solcherart neuausgestellten Wechsel unter 
der Voraussetzung von den Rechtsgebühren befreit, daß sie mit einem 
von der Oesterreichischen Nationalbank oder dem ermächtigten 
Kreditinstitut zu fertigenden Vermerk über das Vorliegen der 
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Wechselgebührenfreiheit nach diesem Bundesgesetz versehen sind. 
 
….. 
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